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Ratschlag betreffend Rahmenausgabenbewilligung für die ausserordentliche Finanzierung der 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) der Intensivpflegestation (IPS) für die Jahre 2023 bis 
2025 
 

22.1107.02, Bericht der GSK vom 16.11.2022 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 22.1107.01 vom 30. August 2022 sowie in den Bericht der Gesundheits- und 
Sozialkommission Nr. 22.1107.02 vom 3. November 2022, beschliesst: 

 

 

Für die Abgeltung der ausserordentlichen gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) der 
Intensivpflegestation (IPS) im Rahmen der Covid-19-Pandemie wird für die Jahre 2023 und 2024 
eine Ausgabe von insgesamt Fr. 3'394'000 bewilligt. 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 

 


